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Nr. 8 Speyer, den 26. Juli 2024



Gesetze und Verordnungen

Nr. 62
Beschluss zur Änderung der Satzung der Edeltraud und Klaus Jäger Stiftung in

Essingen

Vom 28. April 2022

Die Edeltraud und Klaus Jäger Stiftung Essingen hat auf ihrer Sitzung am 28. April 2022 folgenden Beschluss
gefasst:

Artikel 1
In der Satzung der Edeltraud und Klaus Jäger Stiftung wird die im Amtsblatt 2020 auf Seite 151 genannte Pro-
testantische Kirchengemeinde in den § 2 Absatz 1 und 2, in § 5 Absatz 1 und in § 8 wie folgt aufgeführt: Pro-
testantische Kirchengemeinde Essingen, Dammheim, Bornheim.
Dies wird in § 2 Absatz 1 und 2, in § 5 Absatz 1 und in § 8 in Protestantische Kirchengemeinde Essingen-
Dammheim-Bornheim korrigiert.

Artikel 2
Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft.

Nr. 63
Beschluss über die Umbenennung des gemeinschaftlich verwalteten Pfarramtes An

Queich und Weinstraße Landau im Kirchenbezirk Landau

Vom 11. Juli 2024

Auf Grund des § 24 a in Verbindung mit § 89 Absatz 2 Nummer 8 der Verfassung der Evangelischen Kirche der
Pfalz (Protestantische Landeskirche) beschließt die Kirchenregierung:

§ 1
Das „Protestantische Pfarramt An Queich und Weinstraße Landau“ wird in „Protestantisches Pfarramt An Queich
und Weinstraße“ umbenannt.

§ 2
Dieser Beschluss tritt rückwirkend zum 1. Juli 2024 in Kraft.

–––––––––––––––

Speyer, den 11. Juli 2024
- Kirchenregierung -

Dorothee Wüst
Kirchenpräsidentin
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Bekanntmachungen

Nr. 64
Kollekte für die Aufgaben in der pfälzischen Diakonie

Speyer, den 15.07.2024
Az.: 3 360/10

Nach dem Kollektenplan für das Jahr 2024 (ABl. 2023, S. 88) ist in unserer Landeskirche am 18. Sonntag nach
Trinitatis, dem 29. September 2024, eine Kollekte für die Aufgaben in der pfälzischen Diakonie zu erheben.
Vorschlag zur Kanzelabkündigung:
Seit über 175 Jahren engagiert sich die Diakonie für Menschen in Not und setzt sich besonders für diejenigen
ein, die am Rande der Gesellschaft stehen, die auf Hilfe angewiesen oder benachteiligt sind. In der Pfalz und
Saarpfalz sind die vielfältigen diakonischen Beratungsangebote dabei unter einem Dach vereint. Das bedeutet
für die Betroffenen: Kurze Wege und eine schnelle, kompetente und individuelle Hilfe – aus einer Hand. In den
sogenannten Häusern der Diakonie begleiten spezialisierte Fachberater*innen Menschen in fast allen Lebensla-
gen: Sie helfen Familien, Paaren oder Einzelpersonen Konflikte in der Erziehung, in der Partnerschaft oder bei
Trennung und Scheidung zu lösen. Sie unterstützen insbesondere Schwangere in Notsituationen, stehen bei fi-
nanziellen Engpässen zur Seite und eröffnen Zukunftsperspektiven. Sie bieten Kindern, Jugendlichen und Frauen
Schutz, wenn Gewalt im Spiel ist und verschaffen mit speziellen Freizeiten erschöpften Eltern und ihren Kindern
neue Kraft.
Als sozialer Dienst der evangelischen Kirche begegnet die Diakonie dabei allen auf Augenhöhe und mit Wert-
schätzung. Gemeinsam mit den Betroffenen sucht sie nach Lösungen für die vielfältigen Probleme und Konflikte,
die zu bewältigen sind. Nah bei den Menschen zu sein, die Hilfe und Unterstützung benötigen, ist für die Diakonie
ein zentrales Anliegen. Mit Ihrer Spende helfen Sie uns, dieses flächendeckende Hilfsangebot in der Pfalz und
Saarpfalz auch in Zukunft aufrechtzuerhalten. Jeder Euro zählt. Dafür danken wir Ihnen von ganzem Herzen.
Abrechnung:
Bitte leiten Sie die Kollekte in der Woche nach der Erhebung an das Verwaltungsamt weiter. Die Verwaltungs-
ämter werden gebeten, innerhalb von weiteren vier Wochen die Spendenergebnisse der einzelnen Kirchenge-
meinden der Landeskirche zu melden und die Gesamtüberweisung der Kollekte unter Angabe des Kollektenda-
tums und der Kollektenbezeichnung an die Landeskirche zu veranlassen.

Nr. 65
Kollekte für die Ausbildung der Erzieherinnen/Erzieher an der Fachschule für

Sozialwesen der Diakonissen Speyer

Speyer, den 15.07.2024
Az.: 3 360/04

Nach dem Kollektenplan für das Jahr 2024 (ABl. 2023, S. 88) ist in unserer Landeskirche am 19. Sonntag nach
Trinitatis, dem 6. Oktober 2024, eine Kollekte für die Ausbildung der Erzieherinnen/Erzieher an der Fachschule
für Sozialwesen der Diakonissen Speyer zu erheben.
Vorschlag zur Kanzelabkündigung:
Seit 1881 unterstützen die Gemeinden der Ev. Kirche der Pfalz die Arbeit der Diakonissen Speyer durch die
Karfreitagskollekte. Dafür sind wir von Herzen dankbar!
Die Fachschule für Sozialwesen der Diakonissen Speyer ist die einzige evangelische Fachschule dieser Art in
der Pfalz. Sie ist hervorgegangen aus dem Seminar für Kinderschulschwestern. Hier bilden wir
Sozialassistenten/-innen und Erzieher/-innen aus, und es beginnen jährlich ca. 150 Menschen unterschiedlichen
Alters eine dieser Ausbildungen bei uns. Die Erzieher/-innen finden in der Regel Anstellung in Kindergärten,
Kindertagesstätten und Einrichtungen der Jugendhilfe sowie in sonderpädagogischen Einrichtungen in der Pfalz
und weit darüber hinaus. Neben aller fachlichen Qualifikation legt die Schule besonderes Gewicht auf die reli-
gionspädagogische Ausbildung. Junge Menschen werden so befähigt, mit Kindern und Jugendlichen zu entde-
cken, wie der Glaube an Gott zum Leben hilft. Hierbei arbeiten wir in engem interkulturellen Dialog und sind
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dankbar für den unterschiedlichen religiösen und kulturellen Hintergrund, den unsere Schülerinnen und Schüler
mitbringen.
Wir bitten Sie auch in diesem Jahr um Unterstützung unserer Ausbildungsarbeit der Diakonissen Speyer durch
Ihre Kollekte. Wir möchten fortsetzen, was einst Diakonissen vor 165 Jahren mit den drei Säulen Pflege, Erzie-
hung und Bildung begonnen haben. Junge Menschen verbringen ihre Ausbildungszeit in der Nähe zum Mutter-
haus und zur Diakonischen Gemeinschaft und setzen sich mit Fragen der religiösen Orientierung und Praxis
auseinander. Wir sind dankbar, dass Sie mit Ihrer Gabe unsere Fachschule für Sozialwesen − und damit die jungen
Menschen, die hier ihre Ausbildung erfahren – unterstützen, und danken Ihnen für Ihr Vertrauen!
Oberin Sr. Isabelle Wien
Vorstandsvorsitzende Diakonissen Speyer
Sr. Corinna Kloss
Leitende Pfarrerin
Abrechnung:
Bitte leiten Sie die Kollekte in der Woche nach der Erhebung an das Verwaltungsamt weiter. Die Verwaltungs-
ämter werden gebeten, innerhalb von weiteren vier Wochen die Spendenergebnisse der einzelnen Kirchenge-
meinden der Landeskirche zu melden und die Gesamtüberweisung der Kollekte unter Angabe des Kollektenda-
tums und der Kollektenbezeichnung an die Landeskirche zu veranlassen.

Nr. 66
Kollektenplan für das Jahr 2025

Speyer, den 13.06.2024
Az.: 3 360/00

12.01.2025 1. Sonntag nach Epiphanias Kollekte für die Partnerkirchen in Bolivien, Ghana, Korea
und Papua

26.01.2025 3. Sonntag nach Epiphanias Kollekte für die Bibelverbreitung in der Welt
02.03.2025 Estomihi Kollekte für den Kirchentag
23.03.2025 Okuli Kollekte für die Flüchtlings- und Menschenrechtsarbeit
29.05.2025 Christi Himmelfahrt Kollekte für die Weltmission
08.06.2025 Pfingstsonntag Kollekte „Hoffnung für Osteuropa“
29.06.2025 2. Sonntag nach Trinitatis Kollekte für die Ökumene und Auslandsarbeit (EKD)
03.08.2025 7. Sonntag nach Trinitatis Kollekte für besondere Projekte und Aktivitäten (EKD)
17.08.2025 9. Sonntag nach Trinitatis Kollekte für die „Diakonie Deutschland“ (EKD)
05.10.2025 16. Sonntag nach Trinitatis- Ernte-

dankfest
Kollekte für die Ausbildung der Erzieherinnen/Erzieher an
der Fachschule für Sozialwesen der Diakonissen Speyer

12.10.2025 17. Sonntag nach Trinitatis Kollekte für Aufgaben in der pfälzischen Diakonie
16.11.2025 Vorletzter Sonntag des Kirchenjah-

res/Volkstrauertag
Kollekte für die Arbeit christlicher Friedensdienste

19.11.2025 Buß- und Bettag Kollekte für die Diakonie Katastrophenhilfe
23.11.2025 Letzter Sonntag des Kirchenjahres/

Ewigkeitssonntag
Kollekte für die Hospizhilfe in der Landeskirche

In mindestens einem Gottesdienst am
24. Dezember, Heiligabend

Kollekte „Brot für die Welt“

Sammlungen für das Diakonische Werk Pfalz und das Gustav-Adolf-Werk
Dazu kann der Landeskirchenrat bis zu drei weitere Kollekten anordnen, wenn akute Notstände auftreten.
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Stellenausschreibungen

Nr. 67
Stellenausschreibungen im Bereich der Landeskirche

Ausgeschrieben wird
die Dekanatspfarrstelle im Kirchenbezirk Kusel

zur Wahl durch die Bezirkssynode.
Der derzeitige Dekan steht für die Wahl zur Verfügung.
Die Bezirkssynode wählt die Dekanin oder den Dekan auf die Dauer von 10 Jahren, sofern die Erledigung der
Dekanatspfarrstelle nicht aus anderen kirchengesetzlich geregelten Gründen früher eintritt.
Der Kirchenbezirk Kusel umfasst insgesamt 18.916 Gemeindeglieder in 19 Kirchengemeinden, davon 2 Kir-
chengemeinden im Saarland gelegen.
Der Kirchenbezirk soll innerhalb der nächsten vier Jahre in eine größere Einheit überführt werden.
Wir bitten, Bewerbungen unter Verwendung des entsprechenden Bewerbungsbogens für Pfarrstellen bis spä-
testens 6. September 2024 beim Landeskirchenrat, Dezernat 4, einzureichen.

*

Ausgeschrieben wird
die Dekanatspfarrstelle im Kirchenbezirk Zweibrücken

zur Wahl durch die Bezirkssynode.
Die Bezirkssynode wählt die Dekanin oder den Dekan auf die Dauer von 10 Jahren, sofern die Erledigung der
Dekanatspfarrstelle nicht aus anderen kirchengesetzlich geregelten Gründen früher eintritt.
Der Kirchenbezirk Zweibrücken umfasst insgesamt 29.706 Gemeindeglieder in 27 Kirchengemeinden, davon 11
Kirchengemeinden im Saarland gelegen. Es besteht ein Prot. Kindertagesstättenverbund, der die Betriebsträger-
schaft für 23 Kindertagesstätten des Kirchenbezirkes Zweibrücken übernommen hat.
Der Kirchenbezirk soll innerhalb der nächsten vier Jahre in eine größere Einheit überführt werden.
Wir bitten, Bewerbungen unter Verwendung des entsprechenden Bewerbungsbogens für Pfarrstellen bis spä-
testens 6. September 2024 beim Landeskirchenrat, Dezernat 4, einzureichen.

*

Ausgeschrieben wird
die Pfarrstelle Ludwigshafen-Oggersheim 3
zur Besetzung durch die Kirchenregierung.

Die Pfarrstelle Ludwigshafen-Oggersheim 3 umfasst 2.400 von 4.800 Gemeindegliedern. Die Predigtstätten der
Kirchengemeinde Ludwigshafen-Oggersheim sind alternierend die Markuskirche und die Jakobuskirche. Ebenso
finden Gottesdienste in den Altenheimen „Schillerstift“ und dem „DRK-Pflegeheim“ statt, die durch die Koope-
ration in der Region abgedeckt werden.
Die Geschäftsführung liegt beim Pfarramt Oggersheim 1. Zum Team der Hauptamtlichen der Kirchengemeinde
Ludwigshafen-Oggersheim gehört auch eine Mitarbeiterin des Gemeindepädagogischen Dienstes, die in der
Kinder-, Jugend- und Konfirmandenarbeit tätig ist.
Darüber hinaus gehört die Kirchengemeinde Oggersheim der Kooperationsregion Nord im Kirchenbezirk Lud-
wigshafen an und kooperiert mit der Kirchengemeinde Ruchheim; sie ist Mitglied der Ökumenischen Sozialsta-
tion Ludwigshafen.
Als Gebäudebestand unterhält die Kirchengemeinde zwei Kirchen, zwei Pfarrhäuser, drei Kindergartengebäude
und ein Gemeindehaus.
Die Kirchengemeinde pflegt gute ökumenische Kontakte.

Amtsblatt der Evangelischen Kirche der Pfalz (Protestantische Landeskirche) 08_2024   71



Die Kindertagesstätten sind dem „Verbund Protestantischer Kindertageseinrichtungen im protestantischen Kir-
chenbezirk Ludwigshafen „Gemeinsam unter einem Dach“ als Träger zugeordnet. Die Kitas sind in der Gemeinde
verwurzelt und gestalten jeweils einen Gottesdienst pro Jahr in der Gemeinde.
Im Wohngebiet Notwende-Melm leben viele junge Familien, weshalb ein Schwerpunkt in der Arbeit mit Kindern
und Familien liegt. Zusammen mit je einem engagierten Team aus Ehrenamtlichen findet regelmäßig ein Kin-
dergottesdienst für die ganz Kleinen „Kirche mit Kindern“ und ein Kindergottesdienstvormittag „Kindermorgen“
für die Kleinen in der Gemeinde statt.
Die Konfirmanden- und Jugendarbeit ist pfarramtsübergreifend in Kooperation mit der Kirchengemeinde Ruch-
heim und mit einem Team aus Ehrenamtlichen organisiert.
Die Kirchengemeinde wünscht sich eine engagierte Pfarrperson die Lust auf die Arbeit mit Kindern und Jugend-
lichen und deren Familien hat und sich gerne konstruktiv in das Team der Kooperationsregion einbringt. Neuen
Impulsen steht sie aufgeschlossen gegenüber.
Wir bitten, Bewerbungen unter Verwendung des entsprechenden Bewerbungsbogens für Pfarrstellen bis spä-
testens 6. September 2024 beim Landeskirchenrat, Dezernat 4 einzureichen.

Dienstnachrichten

Nr. 68
Verwaltung

Übertragen wurde
die nebenamtliche Verwaltung der
Pfarrstelle Glan-Münchweiler Pfarrerin Sabine Ella Schwenk, Altenkrichen, mit Wirkung zum 1. September
2024.

Nr. 69
Ruhestand

In den Ruhestand tritt:
Pfarrer Hartmut Eder, Maßweiler, mit Ablauf des 31. August 2024.
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Nr. 70
Sterbefälle

„Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt,
der wird leben, ob er gleich stürbe; und wer da lebt und glaubt
an mich, der wird nimmermehr sterben.“
Joh. 11, 25f

Der Herr über Leben und Tod hat aus dieser Zeit

Pfarrer i. R. Wolfgang Wilhem Doll
in Kaiserslautern am 2. Juli 2024 im Alter von 82 Jahren,

Kirchenrat i. R.  Udo Sopp
in Kaiserslautern am 9. Juli 2024 im Alter von 89 Jahren,

abgerufen.
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